
 

 

 

   
 

  

     
      
 

     
  

 
 

 
 

  
 

    

    

    

    

     
     
   

 
  

  

  
    

 
  

    
  

   
  

 
 

 
   

 
  

  
 

 

 
 

 

 

    
 

     

Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin

POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 

Nur per E-Mail 

Oberste Finanzbehörden 
der Länder 

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 

TEL +49 (0) 30 18 682-0 

E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 5. Juli 2021 

BETREFF Anwendungsregelung zur Änderung des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
Abgabenordnung durch das Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz 

GZ IV A 4 - S 0310/19/10001 :004 
DOK 2021/0700449 

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Durch das Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung 
der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz – AbzStEntModG) vom 
2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1259) wurde die Berechnungsmethode für die Berechnung der 
Umsatzgrenze zur Festlegung der Buchführungspflicht des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
Abgabenordnung an die Berechnungsmethode zur Berechnung der Grenze für die Zulässigkeit 
der Ist-Besteuerung (§§ 19 Absatz 3, 20 Absatz 1 Nummer 1 Umsatzsteuergesetz) nach dem 
Umsatzsteuergesetz angepasst.

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt hierzu ergänzend Folgendes: 

§ 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 6 des 
Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBl. I. S. 1259) ist auf Umsätze der Kalenderjahre anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 2020 beginnen.

Eine Mitteilung über den Beginn der Buchführungspflicht ergeht nicht, wenn die Voraus-
setzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung in der am 
31. Dezember 2020 geltenden Fassung für Kalenderjahre, die vor dem 1. Januar 2021 liegen, 
erfüllt sind, jedoch im Kalenderjahr 2020 die Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 der Abgabenordnung in der am 9. Juni 2021 geltenden Fassung nicht erfüllt sind.
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Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

Im Auftrag 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


